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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

Organ des Zircher Kantonalen Lehrervereins -

Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

55. JAHRGANG NUMMER 9/10 19. MAI 1961

Versicherungsfragen

EIDGENOSSISCHE INVALIDENVERSICHERUNG

Das Sekretariat der Invalidenversicherungskommission
des Kantons Ziirich, Am Schanzengraben 23, Ziirich 2,
teilt in einem Orientierungsblatt mit, dass Begehren um
Renten fiir das Jahr 1960 spdtestens bis 30. Juni 1961
angemeldet werden miissen.

Wir machen Kollegen, die einen solchen Anspruch
geltend machen konnen, auf diese Mitteilung aufmerk-
sam. Alle notwendigen Auskiinfte erteilen die AHV-
Gemeindezweigstellen, wo auch die entsprechenden
Formulare zur Verfiigung stehen.

Der Kantonalvorstand

Ziircher Kantonaler Lehrerverein
Ordentliche Delegiertenversammliung

VORANZEIGE

Die ordentliche Delegiertenversammlung des ZKLV
wird am Samstag, dem 17.Juni 1961, in Ziirich statt-
finden.

Die Einladung mit der Traktandenliste wird in der
nichsten Nummer des «Piddagogischen Beobachters»
erscheinen. Der Vorstand des ZKLV

Ziircher Kantonaler Lehrerverein

VORANSCHLAG 1961 Rechnung Budget Budget
1960 1960 1961
A. Einnahmen Fr. Fr. o
1. Jahresbeitriige 43969.85 44 800.— 44 500.—
D JATSENT s e s 119695 1000.— 1200.—
3. «Pid. Beobachter» . 1011.20 800.— 500.—
4. Verschiedenes : 456.40 400.— 400.—
Total der Einnahmen 4663440 47000— 46 600.—
B. Ausgaben
1. Vorstand 15287.90 15600.— 15600.—
2. Delegierten-
versammlung . . 1179.80 1600— 1600.—
3. Schul- und Standes-
fragen. .0 i vl 3833795 4000— 3500.—
4. «Pid. Beobachter» . 4804.10 6500— 6000.—
5. Drucksachen . £ 860.20 1300.— 1200.—
6. Biiro- und Biirohilfe 4736.85 5000.— 6000.—
7. Rechtshilfe 219.40 1500.— 1000—
8. Unterstiitzungen . — 200.— 200.—
9. Zeitungen . 249.25 300.— 300.—
10. Gebiihren . 296.85 400.— 300.—
11. Steuern . AR 270.20 300.— 400.—
12. Schweiz. Lehrerverein . 840.— 900.— 1000.—
18. Verbandsbeitrige 225290 2200— 2300—
14. Ehrengaben Son 60.25 300.— 300.—
15. Mitgliederwerbung . . 679.50 800.— 1300.—
16. Verschiedene Ausgaben 259.— 200.— 300.—
17. Bestiitigungswahlen 994.70 600.— —_—
18. Fonds fiir a.o. gewerk-
schaftliche Aufgaben . 664210 5200.— 5200.—
19. Fonds Pid. Woche . 93.60 100.— 100.—
Total der Ausgaben . 43064.55 47 000.— 46 600.—
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C. Abschluss

Total der Einnahmen .
Total der Ausgaben

46 634.40 47 000.— 46 600.—
43 064.55 47 000.— 46 600.—

3 569.85 — —_

Vorschlag

Zum Voranschlag 1961

Wie in den vorangegangenen Jahren ist das Budget pro
1961 auf einem Mitgliederbeitrag von Fr. 16.— auf-
gebaut. Der Abschluss der Jahresrechnung 1960 zwingt
jedoch zu einer vorsichtigen Einschiitzung der Ein-
nahmen aus Mitgliederbeitriigen. So wurde dieser wich-
tigste Posten des ganzen Voranschlages gegeniiber dem
Budget 1960 um Fr. 300— gesenkt, aber hoffnungsvoll
noch rund Fr. 500.— iiber dem Rechnungsergebnis von
1960 eingesetzt. Man verspricht sich doch einigen Erfolg
von der Mitgliederwerbung. Die Zinsertrige diirfen
etwas hoher eingesetzt werden, da durch Konversionen
und Neuanlagen zu besseren Zinssitzen ein leicht ver-
besserter Ertrag der Wertschriften zu erwarten ist.

Um ein ausgeglichenes Budget vorlegen zu kénnen,
wurde versucht, den Gesamtausgabenbetrag mit dem-
jenigen der Einnahmen in Einklang zu bringen. Dies
konnte erreicht werden durch Reduktionen bei den
Positionen Schul- und Standesfragen, «Pidagogischer
Beobachter» und Rechtshilfe. Eine spiirbare Entlastung
erfihrt die Ausgabenseite dieses Jahr durch den Weg-
fall der Position Bestitigungswahlen. Im iiblichen Rah-
men bleiben .die meist gut voraussehbaren Positionen
Vorstand, Delegiertenversammlung, Drucksachen, Unter-
stiitzungen, Zeitungen, Gebiihren, Steuern, Vereinsbei-
trige und die Kosten fiir die Delegiertenversammlung
des SLV, die in diesem Jahre wiederum zweitigig in
Herisau stattfinden wird. Die stiirkste Erhohung erfihrt
die Position Biiro und Biirohilfe. Die Fr.1200.—, die
gegeniiber dem in der Rechnung 1960 ausgewiesenen
Betrag eingesetzt sind, werden fiir die Anschaffung einer
neuen, leistungsfihigen Schreibmaschine fiir die vom
Vorstand des ZKLV beschiftigte nebenamtliche Biiro-
hilfe gebraucht. Die Erhhung bleibt deshalb auf das
Jahr 1960 beschrinkt. Der bescheidene, dem Vorstand
zur Verfiigung stehende Schreibmaschinenpark besteht
aus drei zum Teil sehr alten Modellen, so dass es keinen
Luxus bedeutet, den stindig anwachsenden Biirobetrieb
auf angemessene Weise zu rationalisieren. Die andere
wesentliche Erhohung betrifft die Position Mitglieder-
werbung, welche rund Fr. 600.— mehr erfordern wird als
1960. Der Kantonalvorstand wird diesem Geschift
weiterhin alle Aufmerksamkeit schenken und, sofern der
nochmalige Einsatz bedeutender finanzieller Mittel
nicht den gewiinschten Erfolg zeigen sollte, neue Wege
suchen miissen. Dem Fonds fiir ausserordentliche ge-
werkschaftliche Aufgaben sollen wiederum Fr. 5200.—
zugewiesen werden, wobei bei einem allfilligen giinsti-
gen Rechnungsabschluss in erster Linie dieser «Kampf-
reserve» weitere Mittel zugefiihrt werden konnen, wie
dies in den Vorjahren meist moglich war. W.S.
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Jahresbericht 1960

VII. WICHTIGE GESCHAFTE
D. Kantonale Beamtenversicherungskasse (BVK)

2. Revision der BVK-Statuten
(Jahresbericht 1959, Seite 17)

Die Einfithrung der eidgenéssischen Invalidenversiche-
rung (L.V.) auf 1. Januar 1960 zwingt zu einer Revision
der BVK-Statuten. Zu Ende des Vorjahres hatten die
Personalverbinde ihre schon frither eingereichten Be-
gehren wiederholt und ersuchten Ende Mai 1960 die
Finanzdirektion neuerdings um Gelegenheit zur Be-
sprechung des Abzugssystems nach § 32 und der Ueber-
fithrung der Sparversicherten in die Vollversicherung.

Mitte Juli konnten die Begehren der Personalverbidnde
der Finanzdirektion vorgetragen werden. Die Stellung-
nahme des Versicherungsmathematikers liess die be-
rechtigte Hoffnung aufkommen, sie konnten minde-
stens teilweise erfiillt werden. Ende November wurden
die Vorschlige der Finanzdirektion bekannt. Sie bezogen
sich aber lediglich auf die Beriicksichtigung der I.V.
Einerseits soll die Abzugstabelle nach § 32 in dem Sinne
gemildert werden, dass der Abzug nur noch von
Fr.770.— bis Fr. 1000.— variiert. Er soll aber auch auf
die Beziiger einer eidgendssischen Invalidenrente aus-
gedehnt werden. Ausserdem ist eine Verbesserung der
Invalidenversicherung vorgesehen, indem die Invaliden-
rente gemiss § 24 nach 5 Dienstjahren bereits 40 %o
(statt bisher 30 %) betrigt und bis zum 25. Dienstjahr
jedes Jahr um 1/2 %/ steigt. Mit 35 Dienstjahren wird wie
bisher die maximale Invalidenrente von 60 %6 der ver-
sicherten Besoldung erreicht. Der Tatsache, dass die
1.V. nur die Erwerbsinvaliditiit anerkennt, die BVK aber
auch die Berufsinvaliditit zu beriicksichtigen hat, ist
teilweise Rechnung getragen.

Die iibrigen Begehren der Personalverbidnde und auch
die stirkere Senkung der Abziige auf maximal Fr. 800.—
fanden vorerst keine Beriicksichtigung.

Mit der neuen Ordnung wird immerhin erreicht, dass
die Netto-Altersrente bei den untersten Besoldungs-
klassen auf 5090 der versicherten Besoldung ansteigt.
Zusammen mit den Leistungen der AHV fiir Verheiratete
erreicht dieser Anspruch 75,9 %o der versicherten Besol-
dung oder 82,8 %/o der Nettobesoldung. Bei der obersten
Besoldungsklasse betrigt die Gesamtrente 66,7 %/o der
versicherten Besoldung oder 72,19/o der Nettobesoldung.

Fiir die Primarlehrer auf dem Land mit maximaler
versicherter Gemeindezulage liegen diese Prozentzahlen
bei 77 %, fiir die Sekundarlehrer mit maximaler ver-
sicherter Gemeindezulage bei 7690 der bezogenen
Nettobesoldung.

Die Invalidenrente erfihrt eine wesentliche Verbesse-
rung. Neu ist die Einfithrung von Kinderzuschiissen bei
invaliden Rentnern. Sie richten sich nach den Waisen-
renten. Der Gesamtbezug darf aber die zuletzt bezogene
Besoldung nicht iibersteigen. Mit der Wahl der neuen
Rentenskala verbessert sich auch der Witwenrenten-
anspruch fiir die ersten 15 Jahre. Dementsprechend er-
hohen sich auch die Waisenrenten.

In einer Uebergangsordnung soll bestimmt werden,
dass fiir die in der Zeit vom 1. Januar 1950 bis 1. Januar
1960 festgesetzten Invalidenrenten der abgeiinderte
§ 82 gilt, sofern ein Anspruch aus der I.V. besteht.
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Mit dieser Vorlage betrachtet die Regierung die Mo-
tion Peter als teilweise erfiillt und beantragt deren Ab-
schreibung. Der Kantonsrat wird im neuen Jahr dazu
Stellung nehmen. H.K.

8. Versicherung der Gemeindezulagen

Eine Umfrage mit Stichtag 1. Juni 1960 zeigt, dass nun-
mehr im Kanton 137 Primar- oder Sekundarschulgemein-
den die freiwillige Gemeindezulage ihrer Lehrkriifte bei
der kantonalen Beamtenversicherungskasse (BVK) ver-
sichert haben. 32 Gemeinden haben eine gemeinde-
eigene Losung getroffen. In 13 Gemeinden ist die frei-
willige Gemeindezulage der Lehrer immer noch nicht
versichert. Gegeniiber dem Stand vom 1. Januar 1958
zeigen diese neuen Zahlen aber doch, dass auch auf
diesem Gebiet wesentliche Fortschritte erzielt werden
konnten, waren damals doch 111 Gemeinden der BVK
angeschlossen, 29 Gemeinden verfiigten iiber gemeinde-
eigene Losungen und 38 Gemeinden waren ohne Ver-
sicherung fiir die freiwillige Gemeindezulage. Hoffen
wir, dass die Bemiihungen der Lehrerschaft, in allen
Gemeinden des Kantons die Versicherung der ganzen
Besoldung zu erreichen, bald zu einem vollen Erfolg
fithren werden. W.S.

E. Teuerungszulagen an die staatlichen Rentenbeziiger
(Jahresbericht 1959, Seite 18)

Da die Eingaben der Personalverbénde in den Vorjahren
keine Wirkung erzielt hatten, die Teuerung aber unauf-
haltsam weiterstieg, wurde neuerdings und mit Nach-
druck daran erinnert. Eine von Kantonsrat Hauser am
9. Mai 1960 eingereichte Interpellation wirkte in der-
selben Richtung. Gegen Ende des Berichtsjahres hatten
die Personalverbiinde schliesslich Gelegenheit, zu einer
Vorlage der Finanzdirektion Stellung zu nehmen, die
eine generelle Erhohung der Teuerungszulagen an
Rentner um 4 %o, mindestens aber um Fr. 240.— im Jahr,
vorsah. In den weiteren Verhandlungen wurde eine Er-
hohung dieser Ansiitze auf 5%, mindestens aber
Fr. 300.—, erzielt. Die neue Regelung ist in Form eines
Kantonsratsbeschlusses mit Wirkung ab 1. Januar 1961
vorgesehen. Fiir weitaus die meisten Rentenbeziiger
unter den Volksschullehrern gilt der minimale Ansatz.
Sie diirfen daher eine Verbesserung von Fr.300.— im
Jahr erwarten.

F. Kollegen im Ruhestand
(Jahresbericht 1959, Seite 18)

Der Ausschuss der Vereinigung der Lehrer im Ruhe-
stand fiihrte im Berichtsjahr eine Erhebung iiber die
Beziige simtlicher Lehrer im Ruhestand ausserhalb der
Stadt Ziirich durch. Daraus ergibt sich, dass von den
224 pensionierten Primarlehrern und den 72 pensionier-
ten Sekundarlehrern immer noch 56 Lehrer im Ruhe-
stand keine Gemeindeleistung erhalten und auf die kan-
tonale Rente und die AHV angewiesen sind. Man priift,
welche Schritte unternommen werden sollen, um auch
die 46 Gemeinden dazu zu bringen, dass sie ihren nicht
mehr aktiven Lehrern ein Gemeinderuhegehalt aus-
richten. H.K.

G. Rechtsfragen

In einer Gemeinde des Ziircher Oberlandes musste ein
Kollege feststellen, dass iiber ihn in boswilliger Weise
tatsachenwidrige Behauptungen ausgestreut wurden, die
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eine schwere und namentlich fiir einen Lehrer gefihr-
liche Ehrverletzung bedeuteten. Der Kantonalvorstand
stellte dem Kollegen die Dienste seines Rechtskonsu-
lenten zur Verfiigung. Da die Verhandlungen vor dem
Friedensrichter fiir den Kollegen nicht zu einem an-
nehmbaren Ergebnis fithrten, wurde Klage beim Be-
zirksgericht erhoben. Der Rechtsstreit konnte im Be-

richtsjahr noch nicht endgiiltig entschieden werden.
Im Zusammenhang mit den Bestitigungswahlen der
Sekundarlehrer vom 14. Februar 1960 tauchte wieder
einmal die grundsitzliche Frage auf, ob man Schreiber
von ehrverletzenden Inseraten und Flugblittern ins
Recht fassen kénne. In einer Gemeinde wurde ein Kol-
lege in sehr massiver Weise kurz von dem Wahltag an-
onym in einem Flugblatt angegriffen. In der gleichen
Gemeinde waren schon bei friheren Bestitigungs-
wahlen #hnliche Methoden zur Anwendung gelangt. Im
vorliegenden Falle konnten nun die Verfasser des Flug-
blattes ermittelt werden. Unser Rechtsberater erhob im
Auftrag des betroffenen Kollegen beim zustindigen Ge-
richt Klage gegen die Schreiber des Flugblattes wegen
Verletzung der beruflichen und persénlichen Ehre. Auch
dieser Prozess ist noch hingig, so dass iiber seinen Aus-

gang erst im nichsten Jahr berichtet werden kann.
M.S.

H. Teilrevision des Volksschulgesetzes
(Jahresbericht 1959, Seite 22, PB)

Mit der Inkraftsetzung des am 24. Mai 1959 vom
Ziirchervolk mit einem Stimmenverhiltnis von 5:2 gut-
geheissenen Gesetzes iiber die Abiinderung des Gesetzes
iiber die Volksschule vom 11. Juni 1899 liess sich der
Regierungsrat Zeit. Zunichst waren noch eine Reihe
von Ausfithrungsvorschriften abzukliren und auch Wei-
sungen und Richtlinien fiir die Durchfithrung der Ober-

stufenorganisation vorzubereiten.

1. Verordnung iiber den Uebertritt in die Oberstufe der
Volksschule, die Beférderung und den Wechsel der
Abteilungen der Oberstufe (Uebertritisordnung) vom
11. Juni 1960
(Jahresbericht 1959, Seite 26)

Diese Verordnung ist hervorgegangen aus der Vorlage
des Erziehungsrates vom 19./27. Oktober 1959, zu der
die DV des ZKLV und die Schulkapitel Stellung ge-
nommen haben (PB, Seite 10). In teilweise neuer For-
mulierung und unter Einbezug weiterer Bestimmungen
stellte der Erziehungsrat am 12. Juni 1960 Antrag an
den Regierungsrat. Neu war insbesondere der Zusam-
menzug der Uebertritts- und Beforderungsbestimmun-
gen in eine gemeinsame Vorlage unter dem neuen Titel
«Uebertrittsordnung». Der Erlass der niheren Bestim-
mungen iiber Art und Umfang der Priifungen und die
fiir die Zuteilung erforderlichen Leistungen wird in die
Kompetenz des Erziehungsrates gelegt (siehe Ausfiih-
rungsbestimmungen), wodurch die Vorlage von be-
stimmten Notenwerten entlastet wird.

Der Antrag des Regierungsrates vom 3. Mirz 1960
an den Kantonsrat stimmt mit dem Antrag des Erzie-
hungsrates iiberein. In der zugehirigen Weisung wird
ausgefiihrt, dass die Gliederung der Volksschule in
Primarschule und Oberstufe nicht nur eine Altersgliede-
rung, sondern auch eine solche nach dem Leistungsstand
der Schiiler sei. Deshalb haben Schiiler, die das Lehr-
ziel nicht erreicht haben, grundsitzlich die Klasse zu
wiederholen. Eine Ausnahme wird nur fir Schiiler ge-
macht, die bereits eine Klasse repetiert haben und mit

’
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der Wiederholung der 6. Klasse Doppelrepetenten wiir-
den. Diese werden der Oberschule zugewiesen. Eine
freiwillige Repetition der 6. Klasse ist moglich, hat aber
nur einen Sinn, wenn der Schiiler bei an sich guter Be-
gabung aus ganz besonderen Griinden in seinen Leistun-
gen zuriickgeblieben ist und wenn ein erfolgreiches
Durchlaufen der AnschluBschulen nach der Repetition
erwartet werden kann. Deshalb ist die freiwillige Repe-
tition auf Fille beschrinkt, in denen sie sinnvoll und
zweckmissig ist. :

Das Volksschulgesetz verlegt in § 57 den Zeitpunkt
der Abklirung und Entscheidung iiber die Zuteilung zu
den Schulen der Oberstufe in das letzte Quartal der
6. Klasse. Die Verordnung verzichtet auf ein kantonales
einheitliches Verfahren mit einheitlichen Priifungen. Es
soll den Gemeinden eine gewisse Freiheit eingerdumt
werden, das den ortlichen Verhiltnissen am besten dien-
liche Verfahren zu wihlen: allgemeine Uebertrittsprii-
fungen fiir alle Schiiler, Priifung aller fiir die Sekun-
darschule angemeldeten Schiiler oder schliesslich nur
Priifung derjenigen Schiiler, die fiir die Sekundarschule
angemeldet sind, sich aber mit dem Zeugnis nicht iiber
gewisse Mindestleistungen ausweisen k6énnen. Die Prii-
fungen konnen im gewohnten Rahmen der 6. Klasse
durchgefiihrt werden. Soweit die Gemeinde auf eine
allgemeine Priifung verzichtet, stellt der Klassenlehrer
Antrag auf Grund der Leistungen im Klassenunterricht.
Sind die Eltern nicht einverstanden, so konnen beson-
dere Priifungen vorgesehen werden, entsprechend den
Promotionspriifungen der Stidte Ziirich und Winter-
thur. Die Aufnahme in Sekundarschule und Realschule
erfolgt auf eine das erste Schulquartal umfassende Be-
wihrungszeit. Die in Abschnitt II niedergelegten Be-
forderungsvorschriften entsprechen der bisherigen
Regelung an der Primar- und Sekundarschule. In der
Oberschule soll aber auf Riickversetzungen verzichtet
werden.

Mit Abschnitt III wird der Wechsel der Schule der
Oberstufe geregelt, der grundsiitzlich gewihrleistet sein
soll, sofern der Schiiler die Voraussetzungen in bezug
auf Leistungsanforderungen erfiillt. Fiir den Wechsel
von der 1. Realklasse in die 1. Sekundarklasse wird eine
Priifung vorgeschrieben.

In den allgemeinen Bestimmungen wird festgelegt,
dass sich auch die Privatschulen dem Uebertrittsverfah-
ren zu unterziehen haben. Es steht ihnen aber nur das
Verfahren mit einer allgemeinen Uebertrittspriifung zur
Verfiigung.

Um die Durchfithrung des ganzen Verfahrens innert
niitzlicher Frist zu gewiihrleisten, ist die Uebertragung
von Aufgaben an Kommissionen der Schulpflege zur
selbstindigen Erledigung vorgesehen, immerhin sind
Entscheidungen von allgemeiner Bedeutung der Gesamt-
schulpflege bekanntzugeben.

In weiteren Paragraphen ist das Rekursrecht geregelt.

Der Kantonsrat iiberwies die Vorlage zunichst einer
kantonsritlichen Kommission (Pridsident R. Widmer).
Diese nahm einige redaktionelle Aenderungen vor und
prizisierte in § 4c, dass sich die zu erfiillenden Mindest-
leistungen im Zeugnis auf Sprache und Rechnen zu be-
zichen hitten. In den §§ 21 und 22, die sich iiber das
Rekursrecht aussprechen, ist der Hinweis auf die Kom-
mission wegzulassen, und die Inkraftsetzung nach § 24
soll nicht der Erziehungsdirektion, sondern dem Erzie-
hungsrat zustehen. Im Kantonsrat ergab sich zu den §§ 3
und 4 lebhafte Diskussion, insbesondere iiber die Durch-
fithrung von Grenzfallpriifungen auch fiir die Zuteilung
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zur Real- und Oberschule. Diese fiihrte zunichst zu
einer Riickweisung der Vorlage an die Kommission.

In einer gemeinsamen Eingabe der leitenden Organe
des ZKLV, des Synodalvorstandes und der Stufen-
konferenzen an die kantonsritliche Kommission wurde
der offizielle Standpunkt der Lehrerschaft zu dieser
strittigen Frage dargelegt.

Mit grossem Mehr genehmigte sodann der Kantonsrat
die Verordnung unter Ablehnung der meisten Abinde-
rungsantrige. Gutgeheissen wurde lediglich eine neue
Fassung der §§ 3 und 4 unter Weglassung des Ausdrucks
«auf Grund der Leistungen des Schiilers». Das teilweise
priifungsfreie Verfahren wurde an den Anfang gestellt
und der Titel «Beforderung» von Abschnitt II in «Ver-
setzung» abgeéndert.

Auf den 1. Oktober 1960 wurde die Verordnung in
Kraft gesetzt; sie ist anwendbar auf den Zeitpunkt der
Durchfithrung der Oberstufenorganisation in den einzel-
nen Gemeinden.

2. Ausfithrungsbestimmungen zur Uebertrittsordnung
(auf Grund von § 22 der Uebertrittsordnung vom
11. Juli 1960)

Anfang September 1960 bekam der Kantonalvorstand
Kenntnis von den in Aussicht genommenen Ausfiih-
rungsbestimmungen zur Uebertrittsordnung und konnte
ihnen beipflichten. Am 18. Oktober 1960 wurden sie
durch Beschluss des Erzichungsrates in Kraft gesetzt.

Sie regeln die Einzelheiten des Uebertrittsverfahrens
fir die Durchfilhrung der Uebertrittspriifungen, den
priifungsfreien Eintritt in die Sekundarschule, die prii-
fungsfreie Zuteilung zur Real- und Oberschule, die Zu-
teilungsnoten, die Bewihrungszeit und die besonderen
Bestimmungen fiir den Uebertritt in die Oberstufe aus
Sonderklassen. Fiir die Aufnahme in die Sekundar-
schule ist fiir priifungsfreie Zuteilung die Durch-
schnittsnote 4,5, in der Priifung die Durchschnitts-
note 4, fiir die Aufnahme in die Realschule die Durch-
schnittsnote 3,5 zu erreichen. Fiir die Beférderung in
der Sekundarschule ist in Deutsch, Franzosisch und
Rechnen die Durchschnittsnote von 3,5 zu iiberschrei-
ten, in der Realschule in Deutsch und Rechnen diese
Note zu erreichen. Fiir Schiiler, die aus der 1. Realklasse
in die 1. Sekundarklasse wechseln wollen, ist die Durch-
schnittsnote 4 aus Deutsch, Rechnen und Franzosisch
erforderlich.

8. Kreisschreiben betreffend Durchfithrung der Ober-
stufenorganisation

In einem Kreisschreiben an die Schulpflegen erliess die
Erziehungsdirektion am 27. September 1960 Weisungen
und Richtlinien fiir die Durchfiihrung der Oberstufen-
organisation. Es umfasst die folgenden Abschnitte:
1. Zeitpunkt der Durchfithrung der Oberstufenorganisa-
tion, II. Gemeindeorganisation, III. Die Organisation
der Schulen der Oberstufe, IV. Uebertrittsverfahren,
V. Lehrstellen und Stellenbesetzung, VI. Mitteilungen
und Eingaben der Gemeinden und einen Anhang mit
einer Mustergemeindeordnung. Diese Wegleitung wird
den Gemeindeschulpflegen, die an die Einfilhrung der
Neuordnung herantreten, eine wertvolle Hilfe sein, denn
der Aufbau von neuen Verhiltnissen auf Grund von
Gesetzesparagraphen und Verordnungsvorschriften ist
nicht leicht und bringt eine Fiille von Einzelproblemen,
die gelost werden miissen, wenn die Neuordnung lebens-
fihig sein soll. Auch eine tatkriftige Mithilfe der Lehrer-
schaft wird nétig sein.
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I. Verordnung iiber das Volksschulwesen
(Jahresbericht 1959, Seite 25)

Die Verordnung iiber das Volksschulwesen vom 31. Mirz
1900 ist begreiflicherweise in ganzen Teilen iiberholt
und bedarf der Anpassung an das revidierte Volksschul-
gesetz. Aus organisatorischen und zeitlichen Griinden
beantragte der Erziehungsrat dem Regierungrat am
16. Februar 1960 lediglich eine Teilrevision dieser Ver-
ordnung. Sie beschrinkt sich auf die Neufassung der
zwei ersten Abschnitte (organisatorische Bestimmungen
und Schulhausbauten) und eine teilweise Ueberarbeitung
des dritten Abschnittes iiber die Schulgesundheitspflege.

Neu sind § 8 und § 10 iiber die Klassenbestinde,
deren Festsetzung in § 19 des Volksschulgesetzes der
Verordnung iibertragen ist. Sie lauten:

a) Primarschule: Die Klassenbestinde sollen in der
Regel in der 1. bis 3. Klasse 36 Schiiler, in der 4. bis
6. Klasse 32 Schiiler und in den Sonderklassen 18 Schii-
ler nicht iibersteigen.

b) Oberstufe: Die Klassenbestiinde sollen in der Regel
an der Sekundarschule und an der Realschule 26 Schii-
ler, an der Oberschule 20 Schiiler und in Sonderklassen
18 Schiiler nicht iibersteigen.

Neu ist sodann die Festsetzung der Pflichtstundenzahl
der Lehrerschaft in den §§ 6 und 8.

a) Primarschule: Die Unterrichtsverpflichtung des
Lehrers betriigt wichentlich mindestens 30 und héch-
stens 36 Stunden. Sie kann an 4. bis 6. Klassen auf
28 Stunden herabgesetzt werden. Bei Unterricht an
Sonderklassen kann der Erziehungsrat eine Herab-
setzung der Pflichtstundenzahl bewilligen.

b) Oberstufe: Die Unterrichtsverpflichtung der Leh-
rer der Oberstufe betrigt an der Sekundarschule min-
destens 28 Stunden, an der Realschule und an der Ober-
schule mindestens 30 Stunden wochentlich. Sie kann in
der 3. Klasse der Sekundarschule auf 26 Stunden, in der
8. Klasse der Realschule auf 28 Stunden herabgesetzt
werden.

Mit der Festsetzung der Pflichtstundenzahl ist auch
die bisher im Stundenplanreglement geregelte Alfers-
entlastung in die Verordnung aufzunehmen:

§ 7:

Auf Beginn des Schuljahres, in welchem der Lehrer
das 56. Altersjahr vollendet, soll eine Entlastung um
zwei Stunden, auf Beginn des Schuljahres, in welchem
er das 61. Altersjahr vollendet, eine solche um weitere
zwei Stunden eintreten, sofern es die Organisation des
Unterrichts erlaubt, wenn nétig unter angemessener
Mehrbelastung jiingerer Lehrer.

Durch diese Entlastung darf eine Unterrichtsverpflich-
tung von 26 Stunden wochentlich nicht unterschritten
werden. Eine friihere oder weitergehende Entlastung
richtet sich nach den Bestimmungen iiber die Beurlau-
bung bei Krankheit, Unfall oder aus anderen Griinden.

Lehrer, die durch Nebenbeschiftigungen erheblich in
Anspruch genommen sind, haben keinen Anspruch auf
Entlastung. In besonderen Fillen kann die Schulpflege
Ausnahmen bewilligen.

§ 17 des revidierten Schulgesetzes setzt die Gesamt-
feriendauer auf 12 Wochen fest und tiberlidsst es der
Verordnung zu bestimmen, in welchen Fillen die Ferien
auf 13 Wochen ausgedehnt werden diirffen. Besonders
wird die Durchfiihrung von Wintersportferien, evtl. eine
Ausdehnung der Sommerferien auf 6 Wochen gefordert.
Der Erziehungsrat schligt folgende Formulierung vor:
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§ 15: Die Schulferien betragen jihrlich 12 Wochen.

In der Regel sollen die Sommerferien 5, die Herbst-
ferien 2, die Weihmachtsferien 2 und die Friihjahrsferien
3 Wochen betragen.

Zur Verlingerung der Sommerferien oder zur Durch-
fihrung von Wintersportferien sind die Schulpflegen
berechtigt, die jihrliche Feriendauer auf 13 Wochen
auszudehnen.

Schuleinstellungen wegen militirischer Einquartierun-
gen, landwirtschaftlicher Arbeiten (Heu- und Emte-
ferien), grosserer Umbauten und Renovationen der
Schulhiuser oder aus andern wichtigen Griinden sind
auf die Gesamtferiendauer anzurechnen, wobei diese
auf 13 Wochen ausgedehnt werden darf.

Der Kantonalvorstand verzichtete bewusst auf Ein-
gaben in der Ferienfrage, solange die Interessen der
Schule Beriicksichtigung fanden. Er wird sich erst ver-
nehmen lassen, wenn wirtschaftliche Interessen in den
Vordergrund geriickt werden, die den Interessen der
Schule zuwiderlaufen.

Der Abschnitt iiber Schulhausbauten wird mit dem
heute geltenden Verfahren zur Bewilligung der Raum-
programme und Projekte in Einklang gebracht. Der bis-
herige Abschnitt iiber Schulgesundheitspflege wird
durch eine solche iiber die Schulpflicht und die Schul-
gesundheitspflege ersetzt, da in Fragen der Sonder-
schulung oft ein innerer Zusammenhang besteht. Die
Bestimmung iiber die Hausaufgaben wird der gegen-
wirtigen allgemeinen Praxis angepasst.

§ 49:

Hausaufgaben diirfen in den ersten drei Schuljahren
nur in bescheidenem Umfang in den folgenden Klassen
in jedem Fall nur unter Vermeidung einer Ueberbiir-
dung erteilt werden.

Vom Vormittag auf den Nachmittag und vom Vortag
eines Sonn- oder allgemeinen Feiertages auf den nich-
sten Schultag diirfen keine Hausaufgaben erteilt werden.

Die Schulpflegen haben insbesondere in denjenigen
Fillen, in welchen in derselben Klasse mehrere Lehrer
unterrichten, darauf zu achten, dass keine Ueberbiir-
dung der Schiiler mit Hausaufgaben eintritt.

Die §§ 3, 10 und 15 unterstehen der Genehmigung
durch den Kantonsrat.

Der Regierungsrat stellte sich hinter den Antrag des
Erziehungsrates, schlug aber bei § 15 folgende Formu-
lierung vor:

§ 15: Die Schulferien betragen jihrlich 12 Wochen.
Zur Durchfiihrung von Wintersportferien sind die
Schulpflegen berechtigt, die jihrliche Feriendauer auf
13 Wochen auszudehnen.

Am 29. August 1960 nahm der Kantonsrat zum Antrag
des Regierungsrates Stellung. Die §§ 3 und 10 (Klassen-
bestiinde) passierten oppositionslos, iiber § 15 (Ferien-
dauer) entspann sich eine lingere Diskussion. Die Ab-
inderungsantrige wurden aber verworfen und schliess-
lich der Formulierung des Regierungsrates zugestimmt.

Unterdessen waren andere Teile der Verordnung in
Beratung gezogen worden: Abschnitt 6: Beaufsichtigung
und Beurteilung der Volksschule, und Abschnitt 8: Pri-
vatschulen. In einer Eingabe an die Erziehungsdirektion
wurde die Stellungnahme des Vorstandes, die sich weit-
gehend mit der des Gesamtkonvents der Stadt Ziirich
deckt, dargelegt. Eine Behandlung dieser Eingabe ist
offenbar noch nicht erfolgt.

Am 29. November 1960 nahm der Erziehungsrat so-
dann einige redaktionelle Aenderungen an den §§ 75, 79,
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109, 110, 117, 181, 154 und 155 vor, die vom Regie-
rungsrat am 15. Dezember 1960 genehmigt wurden
(Amtsblatt, Seite 1334).

K. Lehrpline

1. Lehrpline der Real- und Oberschule
(Jahresbericht 1959, Seite 26)

Am 13. Januar 1960 wurden die Vorlage des Erzie-
hungsrates und die Ab#inderungsantriige des ZKLV in
der Referentenkonferenz der Kantonalen Schulsynode
erliutert und begriindet. Die Begutachtung durch die
Kapitel erfolgte am 23. Januar 1960, und am 3. Februar
1960 erstellte die Konferenz der Kapitelsabgeordneten
ein definitives Gutachten der ziircherischen Volksschul-
lehrerschaft (PB Nr. 6/7, Seite 26).

Am 27. September 1960 hat der Erziehungsrat Ein-
fithrungs- und Uebergangsbestimmungen zu den Lehr-
plinen der Realschule und der Oberschule erlassen.

2. Lehrplan der Sekundarschule

Der Lehrplan der Sekundarschule wird durch die Re-
organisation der Oberstufe nicht unmittelbar betroffen.
Die Bestimmungen iiber die maximale Stundenzahl der
Schiiler und die Pflichtstundenzahl der Lehrer wirkt
sich aber auf den Stundenplan aus, der ein Bestandteil
des Lehrplanes darstellt. Deshalb wurde das Stunden-
planreglement in Revision gezogen und der Lehrplan
der Sekundarschule durch den Erziehungsrat am 13. De-
zember 1960 provisorisch wie folgt abgeindert und er-
génzt: :

Verteilung der Unterrichtsstunden

1. Klasse 2. Klasse
K M K M K
Biblische Geschichte und

Sittenlehre (fakultativ) 2 2 2 2 1-2
Deutsch 56 56 56 5656
Franzosisch 5 6275611 5-86 56 56
Rechnen 4 4 4 4 4
Geometrie und

geometrisches Zeichnen 34 12 34 12 34
Naturkunde O23¢ 0 9= 9 2-3
Geographie 2 2 2 2 1-2
Geschichte 2 2 2 2 D
Zeichnen ) 2 2 2 2
Schreiben 1 1 0-1 01 0-1
Gesang 12 12 1-2 12 12
Turnen 3 2 3 2 2-3
Handarbeit fiir M#dchen = 4 = 34 =

Waochentliche Stundenzahl
der obligatorischen Fiicher
einschliesslich  Biblische
Geschichte und Sittenlehre
Fakultative Ficher:
Handfertigkeit fiir Knaben
Haushaltungsunterricht
fiir Midchen (evtl. obliga-
torisch) - - -
Fremdsprachen - - - - 3
Zulissige wochentliche
Gesamtstundenzahl 36 36

32-34 33-34 32-34 3234 29-32

2-3

36 36 36

Mit der Vorbereitung einer Revision des Lehrplanes
der Sekundarschule wurde eine erzichungsriitliche Kom-
mission betraut. Die Sekundarlehrerkonferenz befasst
sich mit der Angelegenheit.

8. Stundenplanreglement

Im Zusammenhang mit der Reorganisation der Ober-
stufe ist auch das Reglement iiber die Abfassung der
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3. Klasse
M

0-1
1-2

30-32

36



Stundenpline der Primar- und Sekundarschule vom
23. Dezember 1919 einer Revision zu unterziehen. Eine
Kommission unter dem Vorsitz unseres Vorstandsmit-
gliedes E. Ernst behandelte die sich aufdringenden
Aenderungen und arbeitete einen Entwurf aus, der
gegen Ende Jahr an die Erziehungsdirektion eingereicht
werden konnte. Die Lehrerschaft wird Gelegenheit er-
halten, dazu Stellung zu nehmen.

4. Lehrplan des Sonderkurses zur Ausbildung
von Primarlehrern

Nach der Begutachtung der erziehungsritlichen Vor-
lagen durch die Schulkapitel, deren Anregungen teil-
weise Beriicksichtigung fanden, erliess der Erziehungs-
rat am 29. Mirz 1960 einen Lehrplan des Sonderkurses
zur Ausbildung von Primarlehrern (PB 1960, Seite 26).

L. Verordnung zum Leistungsgesetz

Die Verordnung zum Gesetz iiber die Leistungen des
Staates fiir das Volksschulwesen und die Besoldungen
der Lehrer vom 2. Februar 1919 ist auf Antrag des
Regierungsrates um die §§ 22a-c erginzt worden. Es
handelt sich um die Gewihrung von Staatsbeitrigen an
Gemeinden, die eine erhebliche Mehrbelastung durch
die Einrichtung gemeinsamer Schulabteilungen fiir
mehrere Gemeinden durch Zweckverband oder Schiiler-
zuteilung erfahren. Auch an die Fahrt- und Verpfle-
gungskosten der Schiiler werden namhafte Staatsbeitrige
in Aussicht gestellt.

Damit wird die Bildung von Zweckverbinden und
Schiilerzuteilungen in lindlichen Gemeinden wesentlich
erleichtert.

M. Lehrerbildung
(Jahresbericht 1959, Seite 27)

1. Lehrermangel

Der Lehrermangel hilt, namentlich in der Primarschule,
mit unverminderter Schirfe an; zeitweise war es nicht
moglich, simtliche Lehrstellen zu besetzen, obschon auf
Frithjahr 1960 219 Oberseminaristen ihr Studium mit
Erfolg abschlossen und auch im Oberseminar Unter-
strass weitere 26 Kandidaten entlassen wurden. Die zu-
stindigen Behorden bemiihen sich unablissig, auf dem
normalen Ausbildungsweg fiir geniigenden Nachwuchs
zu sorgen. In der Tochterschule der Stadt Ziirich wurde
eine vierte Parallele der Lehramtsabteilung eingerichtet.
In einem Aufruf im PB und in den grosseren Tages-
zeitungen gelangte der ZKLV an Sekundarlehrer und
Eltern, man mochte geeignete junge Leute zum Eintritt
in die Lehrerbildungsanstalten ermuntern.

2. Ausbildung der Lehrer der Real- und Oberschule
(Jahresbericht 1959, Seite 29)

a) Normalausbildung

Nach der Begutachtung der erziehungsritlichen Vorlage
durch die Schulkapitel, die keine wesentlichen Ein-
winde erhoben, wurde dem Regierungsrat ein entspre-
chender Verordnungsentwurf eingereicht. Dieser war
aber der Auffassung, die Normalausbildung von Lehrermn
konne nicht auf dem Verordnungswege geregelt werden,
es miisse eine Gesetzesvorlage erstellt und dem Volk
unterbreitet werden. Die Umwandlung in ein Gesetz
erfolgte ohne materielle Aenderungen, und Ende Mai
konnte der Kantonsrat dazu Stellung nehmen. Ein
Minderheitsantrag der kantonsritlichen Kommission auf
Kiirzung der Unterrichtstitigkeit der Primarlehrer auf
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ein Jahr wurde abgelehnt und die Vorlage am 27. Ja-
nuar 1960 gutgeheissen.

Unsere Presseleute in den Bezirken wurden veranlasst,
die Bevolkerung iiber die Gesetzesvorlage zu orientieren,
und am 4. Dezember wurde das Gesetz mit 118 894 Ja
und 27 340 Nein recht erfreulich angenommen.

Die Eroffnung des Seminars fiir die Normalausbildung
der Real- und Oberschullehrer kann aus technischen
Griinden nicht vor Beginn des Schuljahres 1962/63 er-
wartet werden.

b) Uebergangsordnung

Der am 22. Januar 1960 dem Regierungsrat unter-
breitete Antrag des Erziehungsrates fiir die zusitzliche
Ausbildung von amtierenden Lehrern, die sich fiir die
Real- und Oberschule zur Verfiigung stellen wollen,
entsprach weitgehend den von der Lehrerschaft begut-
achteten Entwiirfen.

Noch bevor diese Vorlage im Kantonsrat behandelt
werden konnte, bewilligte dieser den erforderlichen Kre-
dit fiir die Durchfithrung von Ausbildungskursen, deren
Leitung dem Direktor des Pestalozzianums iibertragen
wurde. Von den 401 angemeldeten Lehrern sind 303
bereits an der Primaroberstufe titig, 73 auf der Mittel-
stufe, 5 auf der Elementarstufe, 11 an Spezialklassen
und 9 an gemischten Abteilungen. Die unterschiedlichen
Voraussetzungen, die sich aus der Anrechnung bereits
besuchter Kurse ergaben, fiihrten zur Aufstellung von
drei verschiedenen Ausbildungsprogrammen. Die Aus-
bildungszeiten miissen so angesetzt werden, dass die
Teilnehmer ihre Lehrstelle beibehalten kénnen. Freizeit
und Ferien miissen voll ausgeniitzt werden.

Die Behandlung der Uebergangsordnung im Kantons-
rat loste lediglich einige Voten iiber den Wahlmodus
der zukiinftigen Real- und Oberschullehrer aus. Ab-
inderungsantrige wurden aber mit deutlichem Mehr
abgelehnt und die Verordnung genehmigt. -

8. Umwandlung der Lehramtsschulen in Unterseminarien

Es zeichnet sich eine allgemeine Tendenz nach Dezen-
tralisation der Lehrerbildung ab. Die Errichtung weite-
rer Lehrerbildungsanstalten ist unbestritten.

4. Umschulung von Berufsleuten zu Primarlehrern
(Jahresbericht 1959, Seite 27)

Zu Ende 1959 wurde ein zweiter Umschulungskurs aus-
geschrieben. Von den 380 Anmeldungen wurden rund
die Hilfte in der ersten Sichtung ausgeschieden, davon
verblieben 130 zu niherer Priifung, und schliesslich
wurde der zweite Vorkurs mit 115 Kandidaten durch-
gefithrt. Der Hauptkurs wird in drei Klassen, wovon
eine in Winterthur, organisiert. Auf Antrag des Regie-
rungsrates bewilligte der Kantonsrat einen Kredit von
Fr. 930 000.— und bestimmte den Hochstansatz fiir Sti-
pendien fiir ledige Bewerber ohne Unterstiitzungspflich-
ten auf Fr.350— und fiir die iibrigen Bewerber auf
Fr. 600.— monatlich. Ausnahmsweise kann dieser Ansatz
auf Fr. 800.— erhoht werden.

Am 29. Mirz 1960 erliess der Erziehungsrat einen
Lehrplan fiir die Sonderkurse (sieche unter Lehrpline).
Der Regierungsrat nahm am Reglement fiir die Sonder-
kurse zur Umschulung auf das Primarlehreramt vom
6. August 1959 (PB 1959, Seite 64) einige Aenderungen
vor. Neu ist in § 1 festgelegt, dass «nach Bedarf» zwei-
jahrige Umschulungskurse durchgefiihrt werden konnen
und der Regierungsrat unter dem Vorbehalt der Kredit-
erteilung durch den Kantonsrat dariiber beschliesst.
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Die unmittelbare Aufsicht iiber den Vorkurs und den
Umschulungskurs wird durch die Aufsichtskommission
der kantonalen Lehrerbildungsanstalten ausgeiibt.

N. Bestitigungswahl der Sekundarlehrer

Nach ziircherischem Recht sind die Volksschullehrer
alle 6 Jahre einer Bestitigungswahl durch das Volk zu
unterziehen. Im allgemeinen werfen diese Wahlen keine
hohen Wellen, weil die durch das Volk gewihlten ort-
lichen Schulpflegen fiir die Behebung allfilliger Mingel
sorgen. Trotzdem gibt es immer wieder Stimmbiirger,
die mit irgend etwas an der Schule oder den Lehrern
nicht einverstanden sind und den «Wahltag zum Zahl-
tag» machen wollen. Insbesondere die Sekundarlehrer-
wahlen werden leider gerne dazu beniitzt, aufgestauten
Groll wegen Nichtaufnahme von Schiilern und #hn-
lichem mit einem kriiftigen «Nein» abzureagieren. Be-
sonders bedauerlich sind anonyme Angriffe in letzter
Minute, deren Richtigstellung nicht mehr méglich ist.
Von solchen Vorkommnissen waren auch die Bestiti-
gungswahlen der Sekundarlehrer vom 14. Februar 1960
iiberschattet. Ein einziger von den iiber 600 in die Wahl
kommenden Sekundarlehrern war von seiner Ortsschul-
pflege nicht mehr zur Bestitigung empfohlen worden.
Er konnte veranlasst werden, auf eine Wiederwahl zu
verzichten und zuriickzutreten. Alle andern waren von
ihren Schulpflegen zu ehrenvoller Wiederwahl vor-
geschlagen. Trotzdem wurden in 7 Bezirken 14 Sekun-
darlehrer in hinterhiltiger Art angegriffen, teils offen,
noch mehr aber in anonymen Inseraten, Flugblittern
und Zeitungseinsendungen. Die Organe des Lehrer-
vereins und die Ortsschulpflegen setzten sich fiir die
angegriffenen Kollegen ein, soweit dies zeitlich moglich
war. Zehn dieser Lehrer wurden denn auch mit ordent-
lichen Stimmzahlen im Amt bestiitigt, bei vier im selben
Bezirk titigen Sekundarlehrern iiberwog die Zahl der
Neinstimmen. Thre Familien wurden durch den unver-
stindlichen und ungerechtfertigten Entscheid in eine
unverdiente Not gestiirzt. Eine vom Lehrerverein ein-
gesetzte Untersuchungskommission stellte fest, dass in
keinem der vier Fille die schwerwiegende Massnahme
der Nichtbestiitigung im Amte gerechtfertigt gewesen
war. Anonyme Angriffe von Einzelpersonen oder Grup-
pen hatten bei zu vielen Stimmbiirgern mehr Gewicht
als die auf Sachkenntnis beruhende Beurteilung durch
die Schulbehorden. In der Folge gelang es, fiir die
nichtbestiitigten Lehrer Stellen zu finden, wo ihre Arbeit
besser anerkannt und gewiirdigt wird.

O. Mitgliederzahl der Bezirksschulpflege
(Jahresbericht 1954, Seite 32)

§ 22 des Gesetzes betreffend die Organisation der Be-
zirksbehorden regelt die Zahl der Lehrervertreter in der
Bezirksschulpflege. Bis zu einer Gesamtmitgliederzahl
von 30 ist die Zahl der Lehrervertreter von 3 bis 6 ab-
gestuft. Dariiber hinaus hat die Mitgliederzahl keinen
Einfluss mehr auf die zahlenmissige Vertretung der
Lehrerschaft, offenbar weil zur Zeit der Entstehung
dieser Gesetzesvorschrift im Jahre 1901 keine grosseren
Bezirksschulpflegen bestanden oder in Aussicht stan-
den. Auf Grund der steigenden Klassenzahlen musste
aber die Bezirksschulpflege Ziirich immer wieder er-
weitert werden, wofiir der Regierungsrat zusténdig ist.
Auch auf die kommende Amtszeit liegt ein diesbeziig-
liches Begehren von seiten der Bezirksschulpflege Zii-
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rich vor. Gleichzeitig verlangte sie auch die Anpassung
der Zahl der Lehrervertreter.

Im Zusammenhang mit einer Vernehmlassung zur
Verordnung iiber das Volksschulwesen wurde das Pro-
blem auch vom Kantonalvorstand aufgegriffen und in
einer besonderen Eingabe angeregt, der Regierungsrat
mdochte im Sinne einer vorlidufigen Regelung eine An-
passung an die veridnderten Verhiltnisse vornehmen und
sobald als méglich eine Gesetzesrevision in die Wege
leiten. Dem Begehren ist leider nicht entsprochen wor-
den, obschon die Bezirksschulpflege Ziirich auf Beginn
des Schuljahres 1961/62 auf 110 Mitglieder erweitert
wurde.

P. Reglement betreffend Klassenlager

Fiir die bisher provisorisch zugelassenen Klassenlager
soll eine definitive Regelung getroffen werden. Die
Lehrerorganisationen hatten Gelegenheit, zu einem Vor-
entwurf der Erziehungsdirektion fiir ein Reglement be-
treffend Klassenlager Stellung zu nehmen. In einer Reihe
von Besprechungen und einer gemeinsamen Konferenz
aller Stufenvertreter wurde die Stellungnahme der
Lehrerschaft abgekldrt und in einer Eingabe an die Er-
ziehungsdirektion dargelegt (PB Nr. 17, Seite 67).

Q. Richtlinien fiir Schulhausbauten

Mitte Mirz erhielt der Kantonalvorstand einen Ent-
wurf zu neuen Richtlinien fiir Schulhausbauten. Er be-
auftragte eine Kommission von Vertretern der beiden
Stidte Ziirich und Winterthur und der Landschaft unter
dem Vorsitz von W. Seyfert mit der Ausarbeitung einer
Vernehmlassung. Beigezogen wurden auch die von der
Erziehungsdirektion bestellten Inspektoren fiir den
Turnunterricht und die Knabenhandarbeit sowie der
kantonale Experte fiir Schulsammlungen. In einer Ein-
gabe an die Erziehungsdirektion wurde darauf hin-
gewiesen, dass solche Richtlinien als Minimalforderun-
gen zu betrachten sind und Anpassungen an die sich
dndernden Bediirfnisse erméglichen sollten. Im be-
sondern wurde Stellung genommen zur Grésse, Mblie-
rung und Ausstattung der Klassenzimmer und der
Spezialrdume fiir Sammlungen, Handfertigkeit, Natur-
kunde, Singen und Zeichnen. Den Verdunkelungsein-
richtungen ist volle Beachtung zu schenken. Die Schaf-
fung von Schiileraufenthaltsriumen sollte gefordert
werden. Allgemein und im besonderen bei Turnhallen
muss dem gesteigerten Bewegungsbediirfnis der Schiiler
Rechnung getragen werden. Die von der Eidg. Turn-
und Sportschule in Magglingen geforderte Normalturn-
halle fiir Volksschulen von 14,2 X 26 X 6 m sollte auch
im Kanton Ziirich verwirklicht werden. H.K.

R. Darlehenskasse

Im abgelaufenen Jahr sind zwei Darlehen vollstindig
zuriickbezahlt worden. Einer in Not geratenen Kollegin
wurde in dem Sinne entgegengekommen, dass sie mit
den vertraglichen Riickzahlungen einige Zeit aussetzen
konnte. Auf Ende 1960 steht noch ein Guthaben an Dar-
lehen von Fr. 328.40 zu Buch.

S. Unterstiitzungskasse

Die Unterstiitzungskasse (Anna-Kuhn-Fonds) wurde im
Berichtsjahr nicht beansprucht. Ein noch ausstehender
Teilbetrag aus einer fritheren Unterstiitzung konnte
eingebracht werden. W.S.
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VIII. ZUSAMMENARBEIT
MIT ANDERN ORGANISATIONEN

Auch im Berichtsjahr wurde die Zusammenarbeit mit
andern Organisationen in der iiblichen Weise gepflegt.

1. Schweizerischer Lehrerverein

Mit Ablauf der Amtsdauer Ende 1960 hatten die Kol-
legen Adolf Suter als Mitglied des Leitenden Aus-
schusses, Jakob Haab als Mitglied der Jugendschriften-
kommission und Dr. E. Bienz als Mitglied der Redak-
tionskommission der «Schweizerischen Lehrerzeitung»
auszuscheiden. Auch an dieser Stelle sei ihnen der beste
Dank ausgesprochen fiir ihre Titigkeit als Abgeordnete
der ziircherischen Lehrerschaft im SLV. Die Delegierten-
versammlung des ZKLV stellte zuhanden der Delegier-
tenversammlung des Schweizerischen Lehrervereins
Nominationen fiir die Ersatzwahl auf. Besonderer Um-
stinde halber blieb allerdings die Ersatzwahl fiir das
ausscheidende Mitglied des Zentralvorstandes pendent.
Kollege Adolf Suter wurde beauftragt, sein Amt bis zur
nichsten Delegiertenversammlung interimsweise weiter-
zufithren. Alle wiederwihlbaren Funktionire wurden
ehrenvoll bestitigt.

Die DV des SLV vom 24. September 1960 in Basel
wihlte fiir die neue Amtsdauer 1961-64 die Kollegen
Theophil Richner als Prisident, Max Biihrer als Mit-
glied des Zentralvorstandes, Hans Zweidler als Mitglied
der Redaktionskommission, Jakob Binder als Prisident
der Kommission der Schweizerischen Lehrerwaisen-
stiftung, Dr. Adolf Baumann als Mitglied der Jugend-
schriftenkommission und Friulein Gertrud Binninger
als Mitglied der Kommission fiir interkantonale Schul-
fragen.

In die zur Ueberpriifung von Organisation und Tatig-
keitsbereich des SLV bestellte Kommission wurde Kol-
lege Emst Leisinger abgeordnet.

Mit einer Reihe von Umfragen in den kantonalen
Sektionen suchten sich die Organe des SLV die Unter-
lagen zu beschaffen fiir verschiedene Schulprobleme. In
der Regel lassen sich aber die vielgestaltigen Verhilt-
nisse nur schwer in die starren Fragebogen einordnen.
Missverstindnisse und Fehldeutungen sind kaum zu
vermeiden.

Aus den Mitteln der Fiirsorgeinstitutionen des SLV
konnten sechs Fille aus dem Kanton Ziirich mit ins-
gesamt Fr.3400.— unterstiitzt werden. Die Einnahmen
aus unserem Kanton belaufen sich auf Fr. 6176.91.

2. Lehrervereine Ziirich und Winterthur

In enger Fiihlungnahme wurden die gemeinsamen Pro-
bleme behandelt.

8. Synodalvorstand

Mit dem Organ der Kantonalen Schulsynode wurde der
iibliche Kontakt aufrechterhalten. Anlisslich der Refe-
rentenkonferenz iiber die Lehrpline der Real- und
Oberschule sowie des Sonderkurses hatte der Prisident
des ZKLV Gelegenheit, die Stellungnahme des Kanto-
nalvorstandes darzulegen. Die Bestrebungen zur Revi-
sion der Kantonalen Schulsynode im Zusammenhang
mit der Motion Maurer wurde laufend aufmerksam ver-
folgt und mit Genugtuung festgestellt, dass diese Fragen
behutsam und mit der nétigen Vorsicht behandelt
wurden. Die wertvolle Institution der Kantonalen Schul-

synode, die die Lehrkrifte aller Stufen zusammenfasst,
darf nicht durch eine ungestime Reorganisation in
ihrem Bestand gefihrdet werden.

4. Stufenkonferenzen

Die seit Jahren engen Beziehungen mit den Stufen-
konferenzen ermoglichten auch im Berichtsjahr die Zu-
sammenarbeit in gemeinsamen Fragen. Nicht selten
erweist sich die Schaffung von Gelegenheiten zu gegen-
seitiger Orientierung und Anniherung gegensitzlicher
Standpunkte iiber die Stufen hinaus als dringend not-
wendig, damit die Lehrerschaft zu einheitlicher Aktion
fihig bleibt.

Im Herbst 1960 wurde neu die Konferenz der Sonder-
klassenlehrer gegriindet.

5. Kantonalziircherischer Verband der Festbesoldeten
(KZVF)

Im Kantonalziircherischen Verband der Festbesoldeten
(6634 Mitglieder) bildet der ZKLV die zahlenmiissig
grosste Gruppe. Dem leitenden Ausschuss gehort Er-
ziehungsrat Suter als Vizepriisident an. Unter der be-
wihrten Leitung von Benno Cotti wurden die Probleme
der Festbesoldeten behandelt und ihre Interessen in der
iiblichen Weise wahrgenommen.

6. Konferenz der Personalverbinde

Die Konferenz der Personalverbinde befasste sich ins-
besondere mit Besoldungs- und Versicherungsfragen und
bemiihte sich unter der vortrefflichen Fithrung von Dr.
W. Giiller bei der Finanzdirektion um die Besserstellung
der Versicherten und der Rentner.

IX. SCHLUSSWORT

Neben den vorstehend bereits erwihnten Anliegen be-
schiftigten den Kantonalvorstand noch manche Schul-
und Standesfragen. Nur stichwortartig seien u.a. er-
wihnt: die Schulgelder an Mittelschulen, die Pflicht-
stundenzahl am Oberseminar, die Fiinftagewoche, die
Korperstrafe, der Jugendnaturschutz, der Blockfléten-
unterricht.

Dr. Paul Frey hat wegen Berufswechsels den Schul-
dienst verlassen und musste daher auch von seinen
Funktionen im ZKLV entbunden werden. Fiir seine
langjihrige erfolgreiche Titigkeit als Pressechef, als
Mitglied der Direktionskommission des Pestalozzianums
und als Delegierter im SLV und im KZVF sei ihm an
dieser Stelle bestens gedankt.

Fir die treue Mitarbeit der Vorstandskollegen, die
ihre Freizeit der Behandlung all der vielen Probleme
widmen, die an den Vorstand herangetragen werden,
und auch Frau Suter, unserer Sekretirin, danke ich
bestens fiir die stete Einsatzbereitschaft. Nur in gemein-
samer Anstrengung gelingt es, die Interessen der
Lehrerschaft und der Schule zu verfolgen. Gelegentlich
geht es dabei nicht ohne Widerwirtigkeiten ab, und
nicht immer ist eine Einigung unter den Lehrergruppen
zu erzielen, obwohl von ihr ausserordentlich viel ab-
hingt. Nur eine eindeutige und geschlossene Stellung-
nahme der Gesamtlehrerschaft hat Aussicht, bei den
entscheidenden Instanzen Geh6r und Nachachtung zu
finden. Ich danke all den Kolleginnen und Kollegen fiir
die Treue zum ZKLV. 5

Hans Kiing, Prasident des ZKLV
Im April 1960

Redaktion des «Piddagogischen Beobachters»

590

: Hans Kiinzli, Ackersteinstrasse 93, Ziirich 10/49

(40)



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Zürcher kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 19. Mai 1951, Nummer 9-10

